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Der Gemeinderat Hohenrain erlässt gestützt auf § 22 Abs. 2 lit. g der Gemeindeordnung vom 

20. Oktober 2019 folgende Organisationsverordnung: 

 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art.  1 Gegenstand 

1 Diese Organisationsverordnung regelt: 

 a.   die Grundzüge der Aufbau- und Ablauforganisation, einschliesslich die rechts-

   staatlichen Entscheidungszuständigkeiten, 

 b.  die Grundzüge der Führung, 

 c.  die Grundzüge des Controllings, 

 d.  die Bestellung ständiger und nicht ständiger Kommissionen sowie von Arbeitsgrup-

   pen und Projektteams. 

2 Vorbehalten bleiben das übergeordnete Recht sowie die speziellen Vorschriften, wie 

Reglemente, Verordnungen und Weisungen für einzelne Bereiche. 

 

Art.  2 Führungsgrundsätze 

Alle Verantwortlichen pflegen das Delegationsmodell. Es gelten die Führungsgrundsätze ge-

mäss Funktionendiagramm (Anhang III) des Gemeinderates. 

 

Art.  3 Kollegialsystem 

Die Behörden und Kommissionen halten sich ans Kollegialitätsprinzip: 

a. Geschäfte werden gemeinsam beraten und entschieden. Kommt kein Konsens zustan-

 de, gilt das Mehrheitsprinzip. Bei Stimmengleichheit obliegt dem Gemeindepräsidenten 

 oder der Gemeindepräsidentin beziehungsweise dem Kommissionspräsidenten oder der 

 Kommissionspräsidentin der Stichentscheid, sofern nach einer zweiten Abstimmung kei-

 ne Mehrheit zu Stande kommt. 

b. Die Beratungen und Entscheidfindungen unterliegen der Vertraulichkeit und Loyalität. 

 Insbesondere geben die einzelnen Ratsmitglieder keine von der Haltung des Gemeinde-

 rates abweichende, offizielle Stellungnahme ab. 

c. Mitglieder sind nicht verpflichtet, Entscheide mit hoher sozialethischer Relevanz nach 

 aussen persönlich zu vertreten, wenn sie dies mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren 

 können. 

d. In der Kommunikation gilt der Grundsatz: Der Gemeinderat oder die Kommission hat 

entschieden. 
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Art.  4 Organisationsgrundsätze 

1 Die Verwaltungsabläufe sollen mit möglichst wenigen Schnittstellen ausgestaltet werden. 

2 Der Gemeinderat ist das zentrale, strategische Führungsorgan. 

3 Die Ressortverantwortlichen sind in ihren Aufgabenbereichen sowohl strategisch als 

 auch  operativ tätig. Massgebend sind die Führungsinstrumente und jeweiligen Projekt-

 aufträ ge. 

 

Art.  5 Führungskreislauf 

 

 

 

1 Im Rahmen der Gemeindeführung wird zwischen einem strategischen (politischen) Füh-

rungskreislauf und einem operativen (betrieblichen) Führungskreislauf entschieden. 

2 Der Gemeinderat stellt den politischen Führungskreislauf zwischen den Stimmberechtig-

ten und dem Gemeinderat sicher. 

3 Die Ressortverantwortlichen sowie der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiber-

in stellen für den ihnen zugeteilten Führungsbereich den betrieblichen Führungskreislauf 

mit dem Gemeinderat sicher. 

 

Art.  6 Instrumente der Steuerung 

Die Instrumente der Steuerung beinhalten in den §§ 18 - 20 der Gemeindeordnung die politi-

sche Planung sowie Kontrolle und Steuerung. 

Instrument Periodizität Beschlussart 

Gemeindestrategie langfristig (10 Jahre) 
Überarbeitung einmal pro 
Legislaturperiode 

Kenntnisnahme an Gemein-
deversammlung 

Legislaturprogramm mittelfristig (4 Jahre) 
jährliche Berichterstattung 
zur Umsetzung im AFP 

Kenntnisnahme an Gemein-
deversammlung 

Aufgaben- und Finanzplan 
(AFP) 

jährlich, rollend Kenntnisnahme an Gemein-
deversammlung 
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Beteiligungsstrategie* jährlich Kenntnisnahme an Gemein-
deversammlung 

Anregung und Planung von 
Planungsberichten 

bedarfsweise Kenntnisnahme an Gemein-
deversammlung 

Budget inkl. Steuerfuss, 
Nachtrags-, Zusatz- und 
Sonderkredite, politischem 
Leistungsauftrag, Nettokre-
dit (Globalbudget) 

jährlich Beschlussfassung an Ge-
meindeversammlung 

Betrieblicher Leistungsauf-
träge° 

jährlich Entscheid durch Gemeinde-
rat 

Prüfungsbericht des Rech-
nungsprüfungsorgans 

jährlich Kenntnisnahme an Gemein-
deversammlung 

Jahresbericht inkl. -rech-
nung, Abrechnung von Son-
der- und Zusatzkrediten 

jährlich Beschlussfassung an Ge-
meindeversammlung 

Bericht der Controllingkom-
mission 

jährlich Kenntnisnahme an Gemein-
deversammlung 

 

Art.  7 Politischer Leistungsauftrag 

1 Der politische Leistungsauftrag dient der politisch/strategischen Steuerung der Gemein-

de durch die Stimmberechtigten und stützt sich auf die Gemeindestrategie und das Le-

gislaturprogramm ab. Er besteht aus dem Aufgaben- und Finanzplan sowie dem Budget. 

2 Die Gemeindestrategie wird zu Beginn einer neuen Legislatur überprüft und gestützt da-

rauf das Legislaturprogramm erstellt. 

3 Der politische Leistungsauftrag  

 a.  wird jährlich überarbeitet; 

 b.  ist mit den Instrumenten gemäss Art. 6 zu koordinieren; 

 c.  wird für jeden Aufgabenbereich erstellt. 

4 Der Aufgaben- und Finanzplan enthält: 

 -  einen Überblick über die geplante finanzielle Entwicklung der Gemeinde in den 

  nächsten vier Jahren; 

 -  den Nachweis der voraussichtlichen Einhaltung der kantonalen Finanzkennzahlen; 

 -  die politisch und/oder finanziell erheblichen Ziele, die in den nächsten vier Jahren 

  erreicht werden sollen. 

_______________________ 

* Beteiligungen an privaten, öffentlich-rechtlichen Unternehmungen sowie weitere Beteiligungen 

respektive Vertragsabschlüsse und übrige Verpflichtungen. 

° Der Gemeinderat definiert Betriebe und Kommissionen mit spezifischem Leistungsauftrag.  
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5 Das Budget umfasst: 

 -  das verbindliche Globalbudget für das folgende Jahr; 

 -  den Nachweis der Einhaltung der kantonalen Finanzkennzahlen der Gemeinde 

  während des folgenden Jahres; 

 -  die im folgenden Jahr zu erreichenden politischen und/oder finanziell erheblichen 

  Ziele. 

 

Art.  8 Betrieblicher Leistungsauftrag 

Der betriebliche Leistungsauftrag 

a. wird vom Gemeinderat für jeden einzelnen Aufgabenbereich jährlich erlassen; 

b. ist ein Führungsinstrument des Gemeinderates; 

c. konkretisiert den politischen Leistungsauftrag. 

 

 

II. GEMEINDERAT 

Art.  9 Konstituierung 

1 Der Gemeinderat konstituiert sich jeweils im Rahmen einer Sitzung nach den Wahlen 

und rechtzeitig vor Amtsantritt des Gemeinderates selbst. Davon ausgenommen ist das 

Ressort Präsidiales.  

2 Er bezeichnet für jedes Ratsmitglied eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter und 

legt das Vizepräsidium, die Vertretung in Gremien, Kommissionen, Verbänden usw., die 

Kommissions- und Arbeitsgruppenmitglieder sowie die Funktionärinnen und Funktionäre 

fest. 

 

Art.  10 Ressortbildung 

1 Der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin steht dem Ressort Präsidiales 

vor. 

2 Die weiteren vier Gemeinderatsmitglieder leiten eines der anderen zugewiesenen vier 

Ressorts:  

Finanzen 

Soziales 

Bildung 

Infrastruktur. 

3 Während der Legislatur sind Änderungen der Ressort- und Aufgabenzuteilung mit Mehr-

heitsbeschluss aller Ratsmitglieder möglich. 
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Art. 11  Aufgaben des Kollegiums 

1 Der Gemeinderat übt unter Vorbehalt der Befugnisse der Stimmberechtigten die strate-

gische Führung der Gemeinde aus. Seine Aufgaben werden im übergeordneten Recht, 

in der Gemeindeordnung, in der Organisationsverordnung und in weiteren kommunalen 

Erlassen (z. B. Funktionendiagramm) umschrieben. 

2 Der Gemeinderat bereitet die Geschäfte, die den Stimmberechtigten unterbreitet wer-

den, unter Leitung des oder der zuständigen Ressortverantwortlichen und in Zusammen-

arbeit mit der Verwaltung vor. 

3 Der Gemeinderat nimmt seine Verantwortung wie folgt wahr: 

 a.  Strategische und finanzielle Führung der Betriebe mit den betrieblichen Leistungs-

  aufträgen und den Mitteln des Verwaltungscontrollings. 

 b.  Normative Führung: 

   - Erlass von Rechtssätzen, soweit der Gemeinderat durch ein Reglement dazu 

   ermächtigt wird; 

   - Erlass von Weisungen, soweit der Gemeinderat diese Befugnis nicht delegiert 

   hat. 

 c.  Personalführung: 

   - Personalrechtliche Erlasse; 

   - Personalcontrolling; 

   - Personalrechtliche Entscheide, soweit der Gemeinderat diese Befugnis nicht 

   delegiert hat; 

   - Anstellung und Entlassung (Ausnahme: Heim-/Lehrpersonal, Praktikantinnen 

   und Praktikanten, Lernende). 

 d.  Entscheid über Sachgeschäfte gemäss Funktionendiagramm (Anhang III). 

4 Der Gemeinderat stellt sicher, dass die Aufgaben der Gemeinde gemäss übergeordne-

tem Recht und den Gemeindeerlassen dauernd und zuverlässig wahrgenommen wer-

den. 

5 Er gewährleistet, dass die im betrieblichen Leistungsauftrag, in den Weisungen und den 

weiteren Vorgaben gesetzten Ziele auf zweckmässige Art und Weise verfolgt und erfüllt 

werden. 

6 Der Gemeinderat vertritt die Gemeinde nach aussen und sorgt für regelmässige Informa-

tion der Bevölkerung. 

 

Art.  12 Zuteilung Aufgabenbereiche 

1 Zu Legislaturbeginn werden die den jeweiligen Ressorts zugeteilten Aufgaben und Dele-

gationen überprüft, bestätigt oder im Bedarfsfall modifiziert.  

2 Neuzuteilung der Aufgabenbereiche während der Amtsperiode: 

Bei grober Pflichtverletzung und aus wichtigen Gründen können mit Mehrheitsbeschluss 

aller Ratsmitglieder einem Mitglied einzelne Aufgaben, Projekte oder Dossiers eines Auf-
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gabenbereichs entzogen und auf die anderen Ratsmitglieder aufgeteilt werden. Der Ent-

zug dauert bis maximal Ende der laufenden Amtsperiode. Ein gänzlicher Entzug ist nicht 

möglich. Es ist ein Entscheid zu erlassen; es gelten die allgemeinen Verfahrensgrund-

sätze nach VRG. 

3 Änderungen der Abgrenzung der Aufgabenbereiche: 

Während der Legislatur sind Änderungen der Abgrenzung der Aufgabenbereiche aus 

wichtigen Gründen und mit Mehrheitsbeschluss aller Ratsmitglieder möglich. 

 Übergeordnetes Recht über die gesetzliche Aufgabenerfüllung bleibt vorbehalten. 

4 Nach Ersatzwahlen werden die Ressorts an einer ordentlichen Gemeinderatssitzung neu 

verteilt. Die Ressortzuteilung erfolgt durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglie-

der. 

5 Die Ressortverantwortlichen vertreten die Gemeinde in den jeweiligen Kommissionen, 

Arbeitsgruppen und Projektteams. Sie stehen den jeweiligen Gremien vor. Ausnahmen 

legt der Gemeinderat fest. 

6 Die Ressortaufgaben inklusive Delegationen ergeben sich aus der Aufstellung "Ressort- 

und Aufgabenzuteilung innerhalb des Gemeinderates" gemäss Anhang IV dieser Ver-

ordnung. Diese ist in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen. 

 Für jedes Ratsmitglied sowie deren Stellvertretung besteht eine unterzeichnete und 

standardisierte allgemeine Ressortbeschreibung. Diese wird bei Bedarf, spätestens je-

doch auf den Legislaturwechsel hin standardmässig überprüft und aktualisiert. 

 

Art.  13 Pensen 

1 Jedem Ratsmitglied wird für die Bewältigung der Ressortaufgaben ein prozentuales Pen-

sum zugeteilt.  

 Für die Wahrnehmung von erweiterten Projektaufgaben stehen dem Gemeinderat pro 

Budgetjahr Poolstunden im Umfang von 30 Stellenprozent zur Verfügung.  

2 Pensenfestlegungen erfolgen jeweils zu Beginn einer neuen Legislatur. Pensenanpas-

sungen während der Legislatur erfolgen in der Regel auf Jahresbeginn. 

3 Pensenanpassungen durch eine Änderung der Zuteilung oder Abgrenzung der Aufga-

benbereiche während der Legislatur können nur mit Zustimmung des betroffenen Rats-

mitglieds vorgenommen werden. 

 Bei einem teilweisen Entzug von Aufgaben, Projekten oder Dossiers und bei Änderung 

der Abgrenzung der Aufgabenbereiche kann das Pensum entsprechend angepasst wer-

den. 

4 Über Pensenanpassungen und Verwendung der Poolstunden entscheidet der Gemein-

derat auf Antrag. 

5 Anspruch auf Pensenentschädigung besteht längstens bis zum Ausscheiden aus dem 

Amt. Für die Zeitspanne der freiwilligen Dispensierung besteht kein Anspruch auf Pen-

senentschädigung. 
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Art.  14 Anordnungen in dringenden Fällen 

1 Jedes Ratsmitglied oder bei dessen Abwesenheit seine Stellvertretung kann in seinem 

Aufgabenbereich in dringenden Fällen, wenn die Angelegenheit keinen Aufschub duldet, 

zur Abwehr eines unmittelbar drohenden Schadens oder zur Beseitigung von akuten 

oder gravierenden Störungen, im Namen des Gemeinderates die erforderlichen Anord-

nungen erlassen. 

2 Solche Anordnungen werden dem Gemeinderat umgehend - spätestens an der nächs-

ten ordentlichen Ratssitzung - zur Genehmigung unterbreitet. 

 

Art.  15 Kompetenzkonflikte 

1 Ist ein Geschäft mehreren Aufgabenbereichen zugeordnet, sorgen die Beteiligten von 

sich aus für die gegenseitige Information und Koordination. In erster Linie übernimmt 

dasjenige Ratsmitglied die Federführung, welches das Geschäft operativ betreut. In al-

len übrigen Fällen übernimmt das zur Hauptsache beteiligte Ratsmitglied die Federfüh-

rung für das Geschäft. 

2 Ist die Zuständigkeit streitig, entscheidet der Gemeinderat. 

 

Art.  16 Ordentliche und ausserordentliche Sitzungen 

1 Die ordentlichen Sitzungen des Gemeinderates fallen in der Regel alle drei Wochen auf 

den gleichen Wochenhalbtag. Während den Schulferien besteht eine Sonderregelung. 

Die Termine für das folgende Kalenderjahr werden bis zur Sommerpause des laufenden 

Jahres festgelegt. 

2 Ausserordentliche Sitzungen sowie Klausurtagungen finden nach Bedarf - mindestens 

jedoch einmal jährlich und in Absprache unter den Ratsmitgliedern - statt. Mindestens 

zwei Mitglieder können die Einberufung einer Sondersitzung beantragen. 

3 Die Ratsmitglieder sowie der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin oder bei 

dessen Verhinderung die Stellvertretung, nehmen an den Sitzungen teil. Der Gemeinde-

rat kann für bestimmte Geschäfte weitere Personen beiziehen. 

4 Die Sitzungen des Gemeinderates sind nicht öffentlich. 

5 Der Gemeinderat regelt das Nähere in der Geschäftsordnung (Anhang I). 

 

Art.  17 Vollzug der Beschlüsse 

1 Für den Vollzug der Beschlüsse sind die betreffenden Ressortverantwortlichen zustän-

dig. 

2 Für die Ausfertigung der Beschlüsse des Gemeinderates und der notwendigen Korres-

pondenzen ist der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin verantwortlich. Er 

oder sie kann die Fachverantwortlichen oder Schlüsselpersonen gemäss Funktionendia-

gramm (Anhang III) mit der Erledigung beauftragen. 
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3 Die Ablage der fertigen Beschlüsse und Korrespondenzen in der elektronischen Ge-

schäftsverwaltung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung. Sie hat diesbezüglich Wei-

sungsbefugnis, damit die Erfassung in der elektronischen Geschäftsverwaltung sicher-

gestellt ist. 

4 Die Beschlüsse und Korrespondenzen des Gemeinderates sind vom Gemeindepräsi-

denten oder der Gemeindepräsidentin und vom Gemeindeschreiber oder der Gemeinde-

schreiberin zu unterzeichnen, bei deren Abwesenheiten oder Ausstand durch ihre Stell-

vertretungen. Für Ausnahmen ist ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich. 

 

Art.  18 Entschädigung 

1 Die Höhe der Entschädigung der Ratsmitglieder bestimmt sich nach der Besoldungsein-

reihung und der Pensengrösse. Die Besoldungseinreihung legt der Gemeinderat fest. 

2 Spesen und Entschädigungen werden nach Massgabe der Besoldungs- und Spesenord-

nung der Gemeinde Hohenrain ausgerichtet. 

 

Art.  19 Auskunfts- und Einsichtsrecht 

1 Jedes Mitglied des Gemeinderates kann Auskunft über alle Angelegenheiten der Ge-

meinde verlangen. 

2 Falls ein Mitglied des Gemeinderates ausserhalb der Sitzungen Auskunft oder Einsicht-

nahme in Geschäftsdokumente wünscht, die nicht das eigene Ressort betreffen, so kann 

er oder sie die Einsichtnahme direkt beim zuständigen Ratsmitglied verlangen. 

 

Art.  20 Information und Kommunikation 

Die Information und Kommunikation richtet sich nach § 7 der Gemeindeordnung sowie dem 

Kommunikationskonzept der Gemeinde Hohenrain (Anhang VI).  

 

Art.  21 Amtsübergabe 

1 Unmittelbar vor Amtsantritt des neuen Ratsmitglieds organisiert der bisherige Amtsinha-

ber oder die bisherige Amtsinhaberin eine Übergabe. Die abschliessende Besprechung 

erfolgt im Beisein des Gemeindeschreibers oder der Gemeindeschreiberin oder einer 

Vertretung. 

2 Es ist ein Übergabeprotokoll zu erstellen, welches dem Gemeinderat in Kopie zur Kennt-

nis gebracht wird. 

3 Die bisherigen Amtsinhaber sind verpflichtet, eine Pendenzenliste zu erstellen und die 

Akten aufgearbeitet dem Nachfolger oder der Nachfolgerin weiter zu geben. Der Ge-

meinderat kann in begründeten Ausnahmefällen eine Übergangslösung anordnen. 
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A. Gemeindepräsidium 

Art.  22 Aufgaben 

1 Der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin leitet die Sitzungen des Gemein-

derates. 

2 Ihm oder ihr obliegen nebst der Leitung des Ressorts Präsidiales folgende Aufgaben: 

 a.  Vorsitz der Gemeindeversammlung; 

 b.  Kontaktperson zu den von der Gemeindeversammlung gewählten Kommissionen 

  und Arbeitsgruppen, soweit der Gemeinderat nicht ein anderes Mitglied dafür be-

  stimmt hat; 

 c.  Repräsentationen der Gemeinde, soweit der Gemeinderat diese Aufgabe nicht 

  übertragen hat; 

 d.  Kommunikation nach aussen gemäss Zuständigkeit des Kommunikationskonzep-

  tes (Anhang VI); 

 e.  Weitere durch die Rechtsordnung oder den Gemeinderat übertragenen Aufgaben. 

 

B. Ressortverantwortliche 

Art.  23 Ressortverantwortlicher/Ressortverantwortliche 

1 Jedes Ratsmitglied leitet ein Ressort mit den zugewiesenen Aufgabenbereichen. Die Zu-

teilung ergibt sich aus Anhang IV dieser Verordnung. 

2 Alle Ressortverantwortlichen gewährleisten eine funktionsfähige Stellvertretung inner-

halb des Gemeinderates. 

 

Art.  24 Aufgaben des Ressortverantwortlichen/der Ressortverantwortlichen 

Die Ressortverantwortlichen erfüllen die folgenden allgemeinen Aufgaben: 

a. Sie beantragen dem Gemeinderat 

 -  die langfristigen Ressortziele für die Gemeindestrategie; 

 -  die mittelfristigen Ressortziele für das Legislaturprogramm; 

 -  die kurz- und mittelfristigen Ressortziele für den Aufgaben- und Finanzplan. 

b. Sie informieren den Gemeinderat über alle Ereignisse aus dem Ressort, die von politi-

scher, strategischer, finanzieller oder allgemeiner Bedeutung sind oder über die der Ge-

meinderat Auskunft wünscht. 

c. Sie bereiten alle Geschäfte des Gemeinderates vor, soweit sie ihr Ressort betreffen und 

vertreten ihre Geschäfte im Gemeinderat und an Orientierungs-, Gemeindeversammlun-

gen. Sie stellen den Vollzug der Beschlüsse des Gemeinderates in ihren Ressorts si-

cher. 

d. Sie stellen die Erfüllung des betrieblichen Leistungsauftrags sicher. 
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e. Sie überwachen in ihrem Ressort die Kredite sowie Ausgaben und beantragen für ihren 

Aufgabenbereich frühzeitig Nachtragskredite, sofern solche gemäss Finanzordnung er-

forderlich sind. 

f. Sie nehmen die personelle Führung innerhalb ihres Ressorts wahr, soweit die Zustän-

digkeit nicht bei den Betriebsleitenden liegt. 

g. Sie stellen das ressortbezogene Controlling sicher. 

h. Sie nehmen vom Gemeinderat Aufgaben und Fragestellungen zur Bearbeitung entge-

gen und unterbreiten dem Gemeinderat entsprechende Lösungsvorschläge. 

i. Sie stellen die Koordination zwischen ihrem Ressort und den anderen Gremien der Ge-

meinde sicher. 

j. Sie vertreten die Geschäfte der ihnen zugewiesenen Ressortaufgaben in weiteren Gre-

mien, Kommissionen, Arbeitsgruppen und Projektteams sowie gegenüber Dritten. 

 

Art.  25 Kompetenzen der Ressortverantwortlichen 

Die Ressortverantwortlichen treffen ihre Entscheidungen im Rahmen ihrer sachlichen Zu-

ständigkeit, der Finanzordnung (Anhang II) und des Funktionendiagramms (Anhang III). Sie 

sind bei ihrer Tätigkeit an die Weisungen des Gemeinderates gebunden. Vorbehalten blei-

ben zwingende gesetzliche Bestimmungen. 

Die Ressortverantwortlichen verfügen über die Finanzkompetenzen gemäss Finanzordnung 

(Anhang II). 

 

 

III. VERWALTUNG 

A. Gemeindeschreiber/Gemeindeschreiberin 

Art.  26 Aufgaben 

1 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin 

 a.  führt das Sekretariat inklusive Pendenzenliste des Gemeinderates; 

 b.  unterstützt und koordiniert die Tätigkeit des Gemeinderates; 

 c.  ist Kommunikationsbeauftragter/Kommunikationsbeauftragte des Gemeinderates; 

 d.  steht dem Gemeinderat in Fragen mit strategischer Ausrichtung zur Verfügung; 

 e.  berät die Ratsmitglieder in laufenden Gemeinderatsgeschäften; 

 f.  verfasst das Protokoll der Gemeinderatssitzungen und der Gemeindeversammlun-

  gen; 

 g.  erledigt administrative Arbeiten des Gesamtgemeinderates; 

 h.  präsidiert das Urnenbüro. 

2 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin nimmt an den Sitzungen des Ge-

meinderates mit beratender Stimme teil. 
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3 Er oder sie ist die Koordinationsstelle bei ressort- und/oder gemeindeübergreifenden 

Aufgaben und Fragestellungen. 

4 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin ist verantwortlich für 

 -  die elektronische Geschäftsverwaltung des Gemeinderates; 

 -  die Nachführung der Rechtssammlung der Gemeinde Hohenrain. 

5 Im Weiteren richten sich seine oder ihre Aufgaben nach § 26 der Gemeindeordnung, 

des Funktionendiagramms (Anhang III) sowie der Funktionsbeschreibung. 

6 Der Gemeinderat kann dem Gemeindeschreiber oder der Gemeindeschreiberin weitere 

Aufgaben übertragen. 

 

Art.  27 Kompetenzen 

1 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin trifft die Entscheidungen im Rah-

men seiner/ihrer sachlichen Zuständigkeit, der Finanzordnung und des Funktionendia-

gramms. Er oder sie verfügt über die Finanzkompetenzen gemäss Finanzordnung (An-

hang II) dieser Verordnung. 

2 Er oder sie verfügt gegenüber den Schlüssel- und Verwaltungspersonen über Weisungs-

befugnisse. Inhalt und Umfang sind im Funktionendiagramm (Anhang III) näher be-

schrieben. 

 

B. Gemeindeverwaltung 

Art.  28 Gemeindeverwaltung 

1 Die Gemeindeverwaltung erfüllt die ihr zugeteilten Aufgaben im Rahmen der Rechts- 

und Finanzordnung, des Funktionendiagramms und den Weisungen selbstständig und 

solidarisch. 

2 Die Mitarbeitenden unterstützen sich in der Aufgabenerfüllung nach den Grundsätzen 

der Zusammenarbeit (vgl. Funktionendiagramm, Anhang III). Sie stellen die funktions-

übergreifende Koordination und Information von Aufgaben und Projekten sicher. 

 

C. Mitarbeitende 

Art.  29 Aufgaben und Kompetenzen 

1 Die Mitarbeitenden treffen ihre Entscheidungen im Rahmen ihrer sachlichen Zuständig-

keit, der Finanzordnung, des Funktionendiagramms und der Funktionsbeschreibung. Sie 

verfügen über die Finanzkompetenzen gemäss Finanzordnung (Anhang II) dieser Ver-

ordnung. 

2 Die Überprüfung und Aktualisierung der Funktionsbeschreibungen inklusive Pensen ge-

hören als fester Bestandteil zum jährlichen Mitarbeitendengespräch. Die Regelung der 

Stellvertretungen ist in den Funktionsbeschreibungen festgehalten. Der Funktionsinha-

ber oder die Funktionsinhaberin gewährleistet eine funktionsfähige Stellvertretung im 

Betriebsalltag. 
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D. Personalführung 

Art.  30 Grundsatz 

1 Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden werden durch das kantonale Personalrecht ge-

regelt, soweit die Gemeinde keine besonderen Vorschriften (z. B. im Personal- und Be-

soldungsreglement der Gemeinde Hohenrain) erlassen hat. 

2 Der Gemeinderat übt die Oberaufsicht über das Personalwesen aus. Er lässt sich vom 

Gemeindeschreiber oder der Gemeindeschreiberin beraten. 

3 Es gelten die allgemeinen Führungsgrundsätze gemäss Funktionendiagramm (vgl. An-

hang III) sowie das Konzept zur Berufsbildung und Laufbahnförderung (Anhang VII). 

 

 

IV. QUALITÄT 

Art.  31 Qualitätsmanagement 

1 Die Gemeinde verfügt über ein angemessenes Qualitätsmanagement. Der Gemeinderat 

erlässt die entsprechenden Weisungen und Vorgaben. 

2 Die Mitarbeitenden verantworten in ihrem Bereich den Vollzug. Insbesondere sind die 

Controllingunterlagen zu Handen des Gemeinderates korrekt, vollständig, aussagekräf-

tig und zeitnah aufzubereiten. 

 

Art.  32 Prozessdokumentation 

1 Alle Mitarbeitenden erstellen und unterhalten im eigenen Verantwortungsbereich eine 

funktionsspezifische Prozessdokumentation. Diese orientiert sich an folgenden Zielset-

zungen: 

 -  Dokumentieren und Standardisieren der Abläufe zwecks höherer Sicherheit in der 

  Anwendung; 

 -  Optimieren der internen Abläufe; 

 -  Stärkung des Führungssystems; 

 -  System der kontinuierlichen Verbesserung. 

2 Sämtliche Hauptprozesse sind dokumentiert und aktuell zu halten. 

3 Die Prozessdokumentationen sind mittels Selbstprüfung turnusgemäss einmal jährlich 

zu überprüfen. 

 

 

V. CONTROLLING 

Art.  33 Übersicht 

1 Controlling definiert den Prozess von Planung, Entscheidung, Umsetzung, Kontrolle, 

Steuerung und Berichterstattung in den Bereichen Finanzen, Personal, Projekte und 

Prozesse. 
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2 Das Controlling beinhaltet 

 a.  Politisches Controlling; 

 b.  Betriebliches Controlling mit 

   - Leistungscontrolling; 

   - Finanzcontrolling (Chancen-/Risikobeurteilung und Internes Kontrollsystem 

   IKS); 

   - Personalcontrolling; 

   - Beitragscontrolling; 

   - Projektcontrolling. 

3 Der Gemeinderat, die Ressortverantwortlichen und Schlüsselpersonen nehmen im Rah-

men ihrer Führungsaufgabe das Controlling für den eigenen Verantwortungsbereich 

wahr. 

 

A. Politisches Controlling 

Art.  34 Politisches Controlling 

1 Der politische Leistungsauftrag dient der politisch/strategischen Steuerung der Ge-

meinde durch die Gemeindeversammlung.  

2 Das Budget mit dem politischen Leistungsauftrag enthält 

 a.  das verbindliche Budget für das folgende Jahr; 

 b.  den Nachweis der Einhaltung der kantonalen Finanzkennzahlen der Gemeinde 

  während des folgenden Jahres; 

 c.  die im folgenden Jahr zu erreichenden politisch und/oder finanziell erheblichen 

  Ziele. 

3 Der Jahresbericht beinhaltet unter anderem einen Ist-Soll-Vergleich mit folgenden Aus-

sagen: 

 a.  Stand der Erreichung jedes im Budget gesetzten Ziels unter Berücksichtigung der 

  mittelfristigen Ziele des Aufgaben- und Finanzplans; 

 b  Nachweis der Einhaltung der kantonalen Finanzkennzahlen der Gemeinde wäh-

  rend des Rechnungsjahres; 

 c.  Begründung wesentlicher Abweichungen vom Budget, sich abzeichnende Abwei-

  chungen vom Aufgaben- und Finanzplan sowie eingeleitete Korrekturmassnah-

  men; 

 d.  allfällige Anträge für Korrekturmassnahmen im Kompetenzbereich der Gemeinde-

  versammlung; 

 e.  Orientierung über den Geschäftsgang und Projekte mit politisch-strategischer Aus-

  richtung in der Berichtsperiode. 
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B. Betriebliches Controlling 

Art.  35 Betrieblicher Leistungsauftrag 

1 Der betriebliche Leistungsauftrag dient 

 a.  der Führung der Aufgabenbereiche durch den Gemeinderat; 

 b.  der Aufsicht über die Ressorts durch den Gemeinderat. 

2 Für jeden Aufgabenbereich wird jeweils ein betrieblicher Leistungsauftrag erstellt. Dieser 

enthält 

 -  eine generelle Umschreibung der Aufgaben; 

 -  die wesentlichen Leistungs-, Finanz- und Projektziele; 

 -  die Indikatoren zur Messung der Zielerreichung; 

 -  das Budget; 

 -  die Kredite. 

3 Der betriebliche Leistungsauftrag kann Teilleistungen definieren. 

 

Art.  36 Leistungscontrolling 

1 Die Ressortverantwortlichen informieren den Gemeinderat per Ende April und Ende Au-

gust mittels Kurzreports über den Ist-Soll-Vergleich mit folgenden Aussagen: 

 -  Aktivitäten in Bezug auf das Legislaturprogramm und den Umsetzungsstand des 

  entsprechenden Massnahmenplans; 

 -  Stand der Erreichung jedes im Leistungsauftrag festgelegten Ziels unter Berück-

  sichtigung der mittelfristigen Ziele des Aufgaben- und Finanzplans, Abweichungen 

  inklusive Begründung; 

 -  Stand der verwendeten und genehmigten Mittel, Hochrechnung auf das Jahresen-

  de, Abweichungen inklusive Begründung; 

 -  eingeleitete Korrekturmassnahmen zur Korrektur allfälliger Abweichungen; 

 -  allfällige Anträge für Korrekturmassnahmen im Kompetenzbereich des Gemeinde-

  rates. 

2 Der Gemeinderat kann für bestimmte Leistungsgruppen oder Aufgaben kürzere Be-

richtsperioden anordnen. 

3 Die betriebliche Steuerung und Kontrolle (Leistungscontrolling) wird ergänzt durch die 

Chancen-/Risikobeurteilung und das interne Kontrollsystem (IKS). 

4 Der Gemeinderat erlässt Vorgaben über die Berichterstattung. 

 

Art.  37 Personalcontrolling 

1 Im Rahmen der Budgetierung bewilligt der Gemeinderat den Stellenplan der Ressorts. 

Die Ressortverantwortlichen dokumentieren dabei die aktuelle und geplante (Budgetjahr 

und zwei Planjahre) Entwicklung der Stellen in ihren Ressorts. 
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2 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin unterstützt den Gemeinderat bei 

der Durchführung des Personalcontrollings. 

3 Personalfluktuationen (= Rekrutierung, Austritt, Eintritt) laufen nach standardisiertem 

Vorgang (= Prozessdokumentation) ab.  

 

Art.  38 Beitragscontrolling 

1 Wird die Erfüllung kommunaler Aufgaben an Personen oder Organisationen ausserhalb 

der Verwaltung übertragen, schliesst der Gemeinderat mit ihnen eine Leistungsvereinba-

rung ab. 

2 Die Leistungsvereinbarung regelt insbesondere 

 -  die zu erfüllenden Aufgaben; 

 -  die Qualität und den Umfang der Aufgabenerfüllung; 

 -  die Abgeltung unter dem Vorbehalt der Genehmigung des jeweiligen Budgetkredits 

  durch die Stimmberechtigten; 

 -  die Berichterstattung (das Monitoring). 

3 Die Berichterstattung über das Beitragscontrolling an die Stimmberechtigten erfolgt über 

die Versammlungsbotschaft. 

 

Art.  39 Projektcontrolling 

1 Das Projektcontrolling dient der Steuerung der Projekte (Planung, Entscheidung, Umset-

zung, Kontrolle und Berichterstattung, Erstevaluation). 

2 Das Projektcontrolling beginnt mit der Genehmigung des Projektantrags. Die Verwen-

dung der Formularvorlage "Projektauftrag" ist verbindlich. 

3 Der Gemeinderat entscheidet auf der Grundlage eines schriftlichen Projektantrags.  

4 Die Berichterstattung erfolgt halbjährlich gemäss Vorgaben des Gemeinderates. 

 

 

VI. KOMMISSIONEN 

Art.  40 Ständige und nicht ständige Kommissionen, Arbeitsgruppen 

1 Durch die Stimmberechtigten gewählte, ständige Kommissionen 

 a.  Rechnungskommission (falls keine externe Revisionsstelle bestimmt wird); 

 b.  Controllingkommission; 

 c.  Urnenbüro. 

 Die Aufgaben, die Mitgliederzahl und die Organisation ergeben sich aus dem übergeord-

neten Recht und der Gemeindeordnung. 
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2 Durch den Gemeinderat gewählte, ständige Kommissionen: 

 a.  Bildungskommission; 

 b.  Heimkommission; 

 c.  Umwelt- und Energiekommission; 

 d.  Revierkommission; 

 e.  Feuerwehrkommission; 

 f.  Bürgerrechtskommission. 

3 Der Gemeinderat kann in seinem Zuständigkeitsbereich weitere ständige oder nicht 

ständige Kommissionen, Gremien, Arbeitsgruppen, Projektteams oder Ausschüsse ein-

setzen und/oder zusammenlegen. 

4 Die Kommissionen gemäss Abs. 2 werden in der Regel vom zuständigen Gemeinderats-

mitglied geleitet werden. 

5 Die Unvereinbarkeit von Funktionen im Sinne von § 6 der Gemeindeordnung ist Rech-

nung zu tragen. 

 

Art.  41 Verfahren und Antragsrecht 

1 Die Kommissionen, Arbeitsgruppen und Projektteams konstituieren sich selbst. 

Abweichende Beschlüsse des Gemeinderates bleiben vorbehalten. 

 Bei ressortspezifischer Aufgabenverteilung organisieren die Kommissionsmitglieder ne-

ben dem Vizepräsidium zusätzlich eine funktionsfähige Stellvertretungsregelung.  

2 Die Kommissionen, Arbeitsgruppen und Projektteams versammeln sich auf Einladung 

des oder der Vorsitzenden so oft dies die Geschäfte erfordern oder auf Verlangen der 

Mehrheit der Kommissionsmitglieder. 

3 Der Kommission steht gegenüber dem Gemeinderat ein Antragsrecht zu. Die Anträge 

sind über das zuständige Ratsmitglied dem Gemeinderat zu unterbreiten. Arbeitsgrup-

pen und Projektteams besitzen kein Antragsrecht. 

4 Die Spesen und Entschädigungen der Kommissionen, Arbeitsgruppen und Projektteams 

richten sich nach der Besoldungs- und Spesenordnung der Gemeinde Hohenrain. Vor-

behalten bleibt ein besonderer Beschluss des Gemeinderates. 

 

Art.  42 Protokoll- und Aktenablage 

1 Der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin sorgt dafür, dass die Proto-

kolle dem Gemeinderat spätestens drei Wochen nach der jeweiligen Sitzung zur Kennt-

nisnahme unterbreitet werden. 

2 Die erledigten Kommissionsakten sind der Gemeindeverwaltung periodisch - mindestens 

zum Legislaturwechsel - zur Aufbewahrung im Gemeindearchiv einzureichen. 
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Art.  43 Information und Kommunikation 

1 Die Kommissionen informieren Dritte und die Öffentlichkeit über behandelte Angelegen-

heiten nur mit Zustimmung des Gemeinderates. 

2 Die Controllingkommission informiert über ihre Tätigkeit, nach vorgängiger Information 

des Gemeinderates, eigenständig. 

3 Bei Arbeitsgruppen und Projektteams obliegt die Information in der Regel dem Gemein-

derat. Das Nähere regelt das Kommunikationskonzept der Gemeinde Hohenrain. 

 

 

VII. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Art.  44 Delegation von Aufgaben 

Gemäss § 22 Abs. 2 lit. c der Gemeindeordnung delegiert der Gemeinderat den Ressorts 

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung zur selbstständigen Erledigung. Die Delegation 

ist in der Finanzordnung (Anhang II), im Funktionendiagramm (Anhang III) sowie der Ressort 

und Aufgabenzuteilung innerhalb des Gemeinderates (Anhang IV) festgehalten.  

 

Art.  45 Ausstand 

1 Gemeinderats-, Kommissionsmitglieder, Mitglieder von Arbeitsgruppen und Projekt-

teams, Mitarbeitende der Gemeinde und weitere Personen, die in schutzwürdigen Inte-

ressen berührt werden und in irgendeiner Form am Verfahren mitwirken oder auf den 

Ausgang des Verfahrens Einfluss nehmen können, haben bei der Erfüllung einer Vor-

aussetzung nach § 37 Gemeindegesetz (GG) sowie § 14 des Gesetzes über die Verwal-

tungsrechtspflege (VRG) bei der Beratung und bei der Beschlussfassung in den Aus-

stand zu treten und den Sitzungsraum zu verlassen. 

2 Die übrigen Mitglieder des Gremiums können bei begründetem Anschein eines Aus-

standsgrundes ein betroffenes Mitglied auffordern, bei einem Sachgeschäft in den Aus-

stand zu treten. 

3 Ist der Ausstand streitig, entscheidet darüber der Gemeinderat unter Ausschluss der be-

troffenen Person. 

4 Bei Mitarbeitenden der Gemeinde entscheidet die vorgesetzte Person über den Aus-

stand. Im Zweifelsfall bestimmt der Gemeinderat über den Ausstand. 

5 Das Akteneinsichtsrecht für Personen, die sich im Ausstand befinden, ist zu beschrän-

ken, wenn ein überwiegend öffentliches oder privates Interesse es erfordert oder es im 

Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung notwendig ist. Die 

Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die geheim zu haltenden Aktenstücke 

beschränken. Es ist ein beschwerdefähiger Entscheid zu erlassen. 

 

Art.  46 Zeichnungsberechtigung 

1 Die Zeichnungsbefugnis mit rechtsverbindlichen Wirkungen folgt der Zuständigkeit. Sie 

liegt bei derjenigen Person, welche die Verantwortung für die entsprechende Aufgabe 

trägt. 
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2 Für den Erlass von Entscheiden, Verfügungen, Veranlagungen und für alle Belange, die 

gemäss Finanzordnung an die einzelnen Ressorts oder Mitarbeitenden delegiert sind, 

besteht Kollektivunterschrift zu zweien. 

 

Gremium, Stelle Zeichnungsbefugnis 

Einwohnergemeinde Hohenrain Gemeindepräsident oder Gemeindepräsi-
dentin mit Gemeindeschreiber oder Ge-
meindeschreiberin 

Gemeinderat Gemeindepräsident oder Gemeindepräsi-
dentin mit Gemeindeschreiber oder Ge-
meindeschreiberin 

Ressort (Teilungs-, Sozial- und Baube-
hörde) 

Ressort- und Bereichsverantwortliche 

Handänderungs-, Grundstückgewinn- und 
Erbschaftssteuern 

Delegierte der Verwaltung basierend auf 
einem expliziten Gemeinderatsbeschluss 

 

 Im Verhinderungsfall oder bei Vorliegen von Ausstandsgründen zeichnen deren Stellver-

tretungspersonen. 

3 Die gültigen Unterschriftsregelungen ergeben sich aus der Finanzordnung (Anhang II).  

4 Für Kommissionen unterzeichnet der oder die Vorsitzende kollektiv zu zweien mit dem 

Aktuar oder der Aktuarin. Im Verhinderungsfall (Ausstand, Abwesenheit) zeichnen deren 

Stellvertretungspersonen. 

5 Soll vom vorliegenden Grundsatz betreffend Zeichnungsberechtigung abgewichen wer-

den, ist eine ausdrückliche Vollmacht oder Zustimmung des Gemeinderates erforderlich. 

6 Die Zeichnungsberechtigungen gemäss diesem Artikel gelten nicht, wenn für die Zeich-

nungsberechtigten ein Ausstandsgrund gemäss § 14 VRG vorliegt. 

 

Art.  47 Finanzkompetenzen 

Es gelten die Finanzkompetenzen gemäss Finanzordnung (Anhang II). 

 

Art.  48 Geschenkannahmeverbot 

1 Behörden-, Kommissions- und Arbeitsgruppenmitglieder, Mitwirkende in Projektteams 

sowie Mitarbeitende dürfen keine Geschenke oder andere Vergünstigungen, die im Zu-

sammenhang mit ihrer Stellung stehen oder stehen könnten, für sich oder für andere an-

nehmen oder sich versprechen lassen. 

2 Ausgenommen sind Höflichkeitsgeschenke von geringem Wert. 

 

 

VIII. WEITERE BESTIMMUNGEN 

Art.  49 Beschaffungswesen 

1 Für das Beschaffungswesen sind die übergeordneten Bestimmungen über das öffentli-

che Beschaffungswesen massgebend. 
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2 Für freihändige Verfahren kommt das Merkblatt "freihändige Vergabe" des Bau-, Um-

welt- und Wirtschaftsdepartementes des Kantons Luzern zur Anwendung. Bei freihändi-

gen Vergaben, wenn die Auftragssumme CHF 20‘000 übersteigt, sind in der Regel min-

destens drei Offerten einzuholen. 

3 Zur Sicherstellung der Qualität und einheitlicher Anwendung der Bestimmungen über 

das öffentliche Beschaffungswesen übernimmt der Gemeindeschreiber oder die Ge-

meindeschreiberin die Koordination im öffentlichen Beschaffungswesen. 

 Er oder sie prüft die Vergaben auf Einhaltung der rechtskonformen Anwendung und in-

ternen Vorgaben. 

4 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin verfügt diesbezüglich über Wei-

sungsbefugnis hinsichtlich Einhaltung der rechtskonformen Anwendung und internen 

Vorgaben. 

 

Art.  50 Archivierung 

1 Die Archivierung von Akten und Schriftgut sowie die Sicherstellung einer elektronischen 

Langzeitarchivierung ist Sache der Gemeindeverwaltung. 

2 Der Gemeinderat kann die Archivierung in einer separaten Weisung regeln. 

3 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin übt die Oberaufsicht über das 

Gemeindearchiv aus. 

 

Art.  51 Informations- und Datenschutz 

1 Der Datenschutz richtet sich nach übergeordnetem Recht und dem Informations- und 

Datenschutzreglement der Gemeinde. 

2 Datenschutzbeauftragter oder Datenschutzbeauftragte ist die IT-verantwortliche Schlüs-

selperson. 

3 Weisungen des Gemeinderates sind für den Datenschutzbeauftragten oder die Daten-

schutzbeauftragte nur dann massgebend, wenn diese nicht im Widerspruch zum überge-

ordneten Recht stehen. 

 

 

IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art.  52 Anhänge zur Organisationsverordnung 

Folgende Anhänge bilden integrierte Bestandteile dieser Verordnung: 

Anhang I:  Geschäftsordnung 

Anhang II: Finanzordnung 

Anhang III: Funktionendiagramm 

Anhang IV: Ressort- und Aufgabenzuteilung innerhalb des Gemeinderates 

Anhang V: Behördenorganisation (Organigramm) 
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Anhang VI: Kommunikationskonzept 

Anhang VII: Konzept zur Berufsbildung und Laufbahnförderung 

 

Art.  53 Überarbeitung und Abänderung 

Diese Verordnung ist mindestens alle vier Jahre, spätestens vier Monate nach der Konstitu-

ierung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Die Anhänge sind laufend den aktuellen 

Gegebenheiten anzupassen. 

 

Art. 54  Beschluss und Inkrafttreten 

Diese Verordnung und ihre Anhänge I, II, IV und V wurden vom Gemeinderat mit heutigem 

Beschluss verabschiedet. Sie tritt am 1. September 2020 in Kraft und ersetzt die Fassung 

vom 11. Januar 2007. Bereits in Kraft gesetzt wurden vom Gemeinderat Anhang III, VI und 

VII, welche integrierende Bestandteile dieser Verordnung sind. 

 

Hohenrain, 27. August 2020 

 

GEMEINDERAT HOHENRAIN 
Der Gemeindepräsident 

Alfons Knüsel 

 

 

Der Gemeindeschreiber 

Markus Vanza 

  



Seite | 25  

 

Anhang I zur Organisationsverordnung 

Geschäftsordnung 

 

Art.  1 Sitzungsordnung 

1 Der Gemeinderat legt jeweils spätestens Ende August den Sitzungskalender für das 

Folgejahr fest.  

Die Raumreservation gemäss Sitzungskalender erfolgt auf Veranlassung des Gemein-

deschreiber oder der Gemeindeschreiberin. 

2 Die Ratsmitglieder sind zur Sitzungsteilnahme verpflichtet. Eine allfällige Verhinderung 

ist rechtzeitig dem oder der Vorsitzenden bekannt zu geben. 

3 Sondersitzungen und Klausurtagungen (Rhythmus mindestens jährlich) finden auf Einla-

dung des/der Vorsitzenden oder von mindestens zwei andern Ratsmitgliedern statt. Die-

se sind so festzulegen, dass allen Ratsmitgliedern die Teilnahme möglich ist. 

4 Wenn Geschäfte zu behandeln sind, die sofortige Massnahmen oder Entscheide erfor-

dern, ohne dass die nächste ordentliche Sitzung oder Sondersitzung abgewartet werden 

kann, ist eine Beschlussfassung auf dem Zirkularweg möglich. 

 

Art.  2 Amtsgeheimnis 

1 Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, über alles was sie im Zusammenhang mit ihrer be-

hördlichen Tätigkeit erfahren, zu schweigen. 

 Auch die zugestellten und/oder selbst angefertigten Akten fallen in der Regel unter das 

Amtsgeheimnis. 

 Diese Verpflichtung bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt bestehen. 

2 Akten, die unter das Amtsgeheimnis fallen, sind nach dem Ausscheiden aus dem Amt 

unverzüglich dem Gemeindeschreiber oder der Gemeindeschreiberin abzugeben. Er 

oder sie befindet über das Aufbewahren oder Vernichten der Akten. 

3 Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Akten und Angelegenheiten, an deren Geheim-

haltung keine schützenswerten öffentliche oder private Interessen bestehen. Die Bestim-

mungen des Informations- und Datenschutzreglementes der Gemeinde Hohenrain sind 

zu wahren. 

 

Art.  3 Eingehende Briefpost 

1 Briefpost an den Gemeinderat ist an die Adresse der Gemeindeverwaltung zu adressie-

ren. 

2 Die eingehende Briefpost, die einen Gemeinderatsbeschluss nach sich zieht, wird durch 

die Gemeindeverwaltung im Geschäftsverwaltungsprogramm elektronisch erfasst. 

3 Die Ressortverantwortlichen haben alle an sie direkt zugestellte Post, die den Gemein-

derat betreffen, ebenfalls der Gemeindeverwaltung zur Behandlung gemäss Abs. 1 wei-

terzuleiten. 
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4 Nach der elektronischen Erfassung im Geschäftsverwaltungsprogramm wird die Post 

laufend an die zuständigen Ressortverantwortlichen zur Bearbeitung weitergeleitet. 

5 Für die allfällige Erfassung der eingehenden Post im Geschäftsverwaltungsprogramm, 

die keinen Gemeinderatsbeschluss nach sich zieht, ist das zuständige Ratsmitglied ver-

antwortlich. Es kann die Unterlagen an die Gemeindeverwaltung zur Erfassung weiter 

geben. 

 

Art.  4 Geschäftsvorbereitung 

1 Die durch den Gemeinderat zu behandelnden Geschäfte - in jedem Fall Antrags-, Bera-

tungs- und Diskussionsgeschäfte ohne Protokollierung sowie formelle Kenntnisnahmen 

(C-Geschäfte) - werden durch das zuständige Ratsmitglied gemäss Vorgaben in dieser 

Geschäftsordnung vorbereitet. 

2 Vier Tage vor der nächsten ordentlichen Sitzung haben alle Ratsmitglieder die zu be-

handelnden Geschäfte in elektronischer Form beim Gemeindeschreiber oder der Ge-

meindeschreiberin zu Handen des Ratsbüros einzureichen. Die Redaktionssitzung findet 

in der Regel drei Tage vor der ordentlichen Sitzung statt. 

3 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin erstellt anhand der eingereichten 

Geschäfte das Vorprotokoll und bereinigt dieses in Absprache mit dem oder der Vorsit-

zenden. 

4 Das Vorprotokoll ist zusammen mit den Geschäftsakten zwei Tage vor der nächsten or-

dentlichen Ratssitzung im Geschäftsverwaltungsprogramm aufgeschaltet. 

5 Die Ratsmitglieder konsultieren die Unterlagen als Sitzungsvorbereitung. An der Sitzung 

wird vorausgesetzt, dass jedes Mitglied mit den Unterlagen vertraut ist. 

6 Es wird erwartet, dass sämtliche Unterlagen, die für die Meinungsbildung und den Be-

schluss erheblich sind, spätestens auf den Zeitpunkt der Sitzung des Ratsbüros vorlie-

gen. Auf unvollständig vorbereitete Geschäfte wird nur eingetreten, wenn aufgrund der 

Dringlichkeit das Geschäft an der nächsten ordentlichen Sitzung nicht mehr behandelt 

werden kann. Vorbehalten bleibt die Einberufung einer ausserordentlichen Sitzung. 

 

Art.  5 Einteilung der Geschäfte 

1 Die Gemeinderatsgeschäfte werden wie folgt eingeteilt: 

 a.  A-Geschäfte (Antragsgeschäfte) 

  A-Geschäfte sind beschlussreif vorbereitet und in Form eines Gemeinderatsbe-

  schlusses auszuarbeiten. Verlangt zu einem A-Geschäft kein Mitglied die Diskus-

  sion, so gilt das Geschäft als genehmigt. Verlangt ein Mitglied, der Gemeinde-

  schreiber oder die Gemeindeschreiberin eine Diskussion, wird es automatisch zum 

  B-Geschäft. 

 b.  B-Geschäfte (Beratungsgeschäfte) 

  Bevor ein Ratsentscheid gefällt werden kann, ist die Beratung erforderlich. Der An-

  tragsteller oder die Antragstellerin formuliert den Sachverhalt, die Erwägungen, 

  seinen oder ihren Antrag und den anbegehrten Beschluss. 
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 c.  C-Geschäfte (Kenntnisnahmen) 

  Dokumente und Unterlagen, die einer formellen Kenntnisnahme durch den Ge-

  meinderat bedürfen. Zumeist handelt es sich dabei um Kenntnisnahme von Kom-

  missionsprotokollen. 

 d.  D-Geschäfte (diverse Kenntnisnahmen) 

  Dokumente und Unterlagen von untergeordneter Bedeutung oder eingegangene 

  Einladungen zur Vernehmlassungen mit Zuweisungsvermerk. Sie werden lediglich 

  summarisch protokolliert. 

 e.  Nachtragsgeschäfte 

  Geschäfte, die aufgrund ihrer Dringlichkeit nach Ablauf der Traktandierungsfrist 

  noch in die zu behandelnden Geschäfte nachträglich aufgenommen werden kön-

  nen. 

   An der Sitzung kann ein solches Geschäft durch die Ratsmehrheit als dringlich ein-

  gestuft und beraten werden. Wird die Dringlichkeit abgelehnt, so ist das Geschäft 

  durch den Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin automatisch auf die 

  nächste ordentliche Sitzung zu traktandieren. 

 f.  Diskussions-/Informationsrunde 

  Nach den traktandierten Geschäften tauscht sich der Gemeinderat ohne Protokol-

  lierung aus. Einerseits steht die allseitige Kurzinformation aus den Ressorts im 

  Zentrum, anderseits können die Ressortverantwortlichen vor der eigentlichen Ge-

  schäftsbearbeitung im Rat auf Tuchfühlung gehen. 

 g.  Zum Abschluss werden eingehende Einladungen zugewiesen und die Notwendig-

  keit einer Medienmitteilung zu einzelnen der behandelten Geschäfte festgelegt. 

  Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin ist für die Abfassung der 

  Communiqués zuständig. 

 h.  Publikationen und dergleichen werden separat aufgelegt. Diese Akten werden 

  weder protokolliert noch archiviert. 

 

Art.  6 Formale Bestandteile eines Geschäfts 

1 Bei sämtlichen Geschäften, die einem Beschluss unterliegen, hat der oder die Antrag-

stellende die Ausgangslage/den Sachverhalt, die Erwägungen, konkrete Anträge und 

den anbegehrten Beschluss zu formulieren. 

2 Ferner sind alle für die Meinungsbildung und die Beschlussfassung relevanten Unterla-

gen beizufügen. 

 

Art.  7 Vorsitz 

Der Gemeindepräsident oder die -präsidentin, bei Verhinderung der Vizepräsident oder die  

-präsidentin, leitet die Ratssitzungen. Sind beide verhindert, so führt das amtsälteste Mitglied 

den Vorsitz. 
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Art.  8 Beschlussfassung 

1 Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. 

2 Der Gemeinderat fasst seine Beschlüsse als Kollegialbehörde. 

3 Alle Ratsmitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. 

4 Kommt bei vier anwesenden Mitgliedern wegen Stimmengleichheit kein Beschluss zu-

stande, so ist die Abstimmung zu wiederholen. Bei erneuter Stimmengleichheit gibt die 

Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 

5 Beschlussfassungen auf dem Zirkularweg können nur einstimmig gefasst werden. Sie 

sind an der nächsten ordentlichen Ratssitzung nachträglich zu protokollieren. 

6 Beschlüsse an Klausurtagungen können nur bei Anwesenheit aller Mitglieder und mit 

der Mehrheit der Ratsmitglieder gefasst werden. Sie sind separat zu protokollieren und 

an der nächsten ordentlichen Ratssitzung zur Kenntnis zu bringen. 

 

Art.  9 Ausstandsregeln 

1 In Bezug auf die Ausstandsgründe gelten das VRG und Art. 45 der Organisationsverord-

nung. 

2 Der Ausstand eines Ratsmitgliedes ist im Protokoll zu vermerken. 

 

Art.  10 Stellvertretung 

1 Ist ein Mitglied des Gemeinderates verhindert oder befindet es sich im Ausstand, so han-

delt dessen Stellvertretung. Für Gemeinderatsbeschlüsse besitzt der Stellvertreter oder 

die Stellvertreterin kein doppeltes Stimmrecht. 

2 Bei Verhinderung oder Ausstand des Gemeindeschreibers respektive der Gemeinde-

schreiberin handelt an dessen oder deren Stelle die Stellvertretung. 

 

Art.  11 Behandlung der Geschäfte 

1 Die Geschäfte werden in der Reihenfolge der Traktandenliste behandelt. 

2 Geschäfte, die nicht traktandiert worden sind, müssen zu Sitzungsbeginn eingebracht 

und die Dringlichkeit begründet werden. Auf Nachtragsgeschäfte wird eingetreten, wenn 

die Ratsmehrheit die Dringlichkeit anerkennt. 

3 Begehren auf Änderung einer Klassifizierung sind von einem Ratsmitglied, dem Gemein-

deschreiber respektive der Gemeindeschreiberin zu Sitzungsbeginn anzumelden. 

4 Die Behandlung der Geschäfte erfolgt: 

 a.  Bei A-Geschäften erfolgt keine inhaltliche Beratung. Möglich sind Verständigungs-, 

  kurze Rückfragen oder Hinweise. Der oder die Vorsitzende klärt im Rat, ob über 

  die Antragsgeschäfte einzeln oder in globo abgestimmt werden kann. Anschlies-

  send stellt der oder die Vorsitzende die Beschlüsse mit oder ohne Abstimmung 

  fest. 
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 b.  B-Geschäfte werden vom zuständigen Ratsmitglied erläutert und ergänzt. Im An-

  schluss findet die Detailberatung und Beschlussfassung im Gemeinderat statt. Hin-

  sichtlich Beschlussfassung gilt Folgendes: 

   - Sofern nach der Eröffnung des Geschäftes durch den Vorsitzenden oder die 

   Vorsitzende kein Antrag auf Nichteintreten vorliegt, gilt Eintreten als stillschwei-

   gend beschlossen. 

   - Sofern kein Antrag auf Einzelabstimmung erfolgt, gilt der gefasste Beschluss 

   als einstimmig. 

   - Sofern die Aussprache zu einem Geschäft nicht benützt wird oder nachdem alle 

   Ratsmitglieder nach einer Diskussion den gleichen Antrag unterstützen, stellt 

   der oder die Vorsitzende den Beschluss ohne Abstimmung fest. 

 c.  Zu C-Geschäften können lediglich kurze Ergänzungen, Hinweise oder Bemerkun-

  gen angebracht werden. Nur auf Verlangen der Mehrheit der Ratsmitglieder wer-

  den diese ins Protokoll aufgenommen. 

 d.  D-Geschäfte sind reine Kenntnisnahmen. 

5 Liegen zu einem Geschäft mehrere Anträge vor, wird so abgestimmt, dass der Antrag 

des oder der zuständigen Ressortverantwortlichen in der Schlussabstimmung dem ver-

bleibenden Antrag gegenübergestellt wird. 

6 Über Ordnungsanträge ist sofort vor allen anderen Anträgen zu beraten und abzustim-

men. 

 Der Gemeinderat kann auf einen Ordnungsantrag hin Schluss der Diskussion beschlies-

sen. Es kommen nur noch die Teilnehmenden zu Wort, die sich vor dem Ordnungsan-

trag gemeldet haben. 

7 Zu den Beratungen kann das zuständige Ratsmitglied - nach Rücksprache mit dem Ge-

meindepräsidenten oder der Gemeindepräsidenten - veranlassen, dass interne oder ex-

terne Sachverständige respektive Experten beigezogen werden. 

8 Die Ratsmitglieder und der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin können 

sich zu den Verhandlungsgegenständen äussern und Anträge stellen. Der oder die Vor-

sitzende erteilt den Teilnehmenden das Wort in der Reihenfolge, in der sie sich zu Wort 

melden. 

9 Der Gemeinderat stimmt offen durch Handmehr ab. Die Ratsmitglieder sind - vorbehält-

lich der Ausstandsregel gemäss Art. 9 - zur Stimmabgabe verpflichtet. 

10 Nach Behandlung der Geschäfte folgt die Informations-/Diskussionsrunde, die nicht pro-

tokolliert wird. 

11 Am Sitzungsende entscheidet der Rat, ob zu einzelnen der behandelten Geschäfte ein 

Communiqué verfasst wird. 

12 Kann durch Ausstand ein Beschluss nicht erreicht werden und ist der Gemeinderat von 

Gesetzes wegen zur Beschlussfassung verpflichtet, richtet sich das weitere Vorgehen 

nach § 4 der Verordnung über die Gemeindeaufsicht. 
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Art.  12 Änderung oder Aufhebung eines Beschlusses 

1 Gefasste Beschlüsse können nur abgeändert werden, sofern neue Erkenntnisse oder 

Informationen dies erfordern. 

2 Für die Änderung oder Aufhebung eines Beschlusses gelten sinngemäss die einschlägi-

gen Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG). 

 

Art.  13 Vorprotokoll, Protokoll und Vollzug der Beschlüsse 

1 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin bereitet im Anschluss an die vor-

bereitende Redaktionssitzung das Vorprotokoll basierend auf den eingereichten Unterla-

gen vor. Dieses bildet die traktandierten Geschäfte ab.  

2 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin führt über die Verhandlungen 

des Gemeinderates Protokoll. Das Protokoll hat die Darlegung des Sachverhaltes, den 

Antrag und den Beschluss zu enthalten. Die einzelnen Wortmeldungen können protokol-

liert werden, wenn sie zur Entscheidfindung beigetragen haben oder wichtige Hinweise 

und Erkenntnisse enthalten. 

 Ratsmitglieder sind berechtigt, ihre Stimmabgabe unter der Anführung der von ihnen gel-

tend gemachten Gründe im Protokoll vermerken zu lassen. 

3 Die Protokolle sind vertraulich. Sie sind lediglich den Ratsmitgliedern und den Personen 

in Gemeindeschreiberfunktionen zugänglich.  

 Den Mitgliedern der Controlling- und Rechnungskommission ist Einblick in die Protokolle 

der Gemeinderatssitzungen im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit auf Anfrage zu gewäh-

ren. 

4 Für den Vollzug der Beschlüsse und die Einhaltung der Termine sind die zuständigen 

Ratsmitglieder verantwortlich. Anderweitige Regelungen sind im Protokoll zu vermerken. 

Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin führt eine Pendenzenliste. 

5 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin ist verantwortlich für die Ausferti-

gung der Beschlüsse des Gemeinderates sowie die Erstellung der Korrespondenzen 

und Protokollauszüge. 

6 Finalisierte Entscheide, Protokollauszüge und Korrespondenzen werden im jeweiligen 

Gemeinderatsgeschäft hinterlegt. 

 

Art.  14 Sitzungsorte 

Kommissionssitzungen ausserhalb der ordentlichen Öffnungszeiten der Verwaltung sind ex-

tern abzuhalten. Die Reservation obliegt dem Aktuar oder der Aktuarin. 
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Anhang II zur Organisationsverordnung 

Finanzordnung 

 

Art.  1 Grundsätze 

1 Ausgaben dürfen nur im Rahmen der bewilligten Globalkredite, der bewilligten Kredit-

überschreitungen und der Nachtragskredite getätigt werden. 

2 Der Ressortverantwortliche Finanzen hat die Federführung in Finanzfragen inne. Er be-

sitzt einen umfassenden Informationsanspruch gegenüber den anderen Ressorts. 

3 Eine Kumulation der Finanzkompetenzen durch Personen mit mehreren Funktionen oder 

eine Kumulation von mehreren Personen zusammen, ist untersagt. 

4 Der Gemeinderat entscheidet auf Antrag über sämtliche Beitragsgesuche seiner Betrie-

be (inklusive Sponsoring). 

 

Art.  2 Zuständigkeit 

1 Die Leitenden der Aufgabenbereiche tragen die Verantwortung für die finanzielle Füh-

rung des ihnen zugeteilten Aufgabenbereichs. Sie sind insbesondere zuständig für: 

 a.  eine sachgemässe, realistische und sparsame Budgetierung; 

 b.  die Überwachung der Einhaltung der bewilligten Budgets; 

 c.  die ordnungsgemässe Abwicklung der finanziellen Belange ihrer Aufgabenberei-

  che. 

2 Für die Kreditüberwachung erhalten die Leitenden der Aufgabenbereiche Quartalsab-

schlüsse. Sie können weitere Unterlagen in der Buchhaltung anfordern. Der Gemeinde-

rat erlässt entsprechende Vorgaben. 

3 Die erforderlichen Nachtrags- oder Zusatzkredite sind einzuholen, bevor eine Auftragser-

teilung erfolgt beziehungsweise eine Ausgabe getätigt wird. 

 

Art.  3 Kreditrechtliche Finanzgeschäfte - Grundsatz 

1 Budgetkredit 

 Der Saldo zwischen Aufwand und Ertrag je Aufgabenbereich entspricht dem Globalbud-

get. Der bewilligte Globalbudgetkredit ist zwingend einzuhalten. Die Erteilung von Nach-

tragskrediten durch die Stimmberechtigten wird vorbehalten. 

2 Nachtragskredit 

 a.  Reicht der bewilligte Globalkredit nicht aus, ist bei den Stimmberechtigten ein 

  Nachtragskredit einzuholen. 

 b.  Ein Nachtragskredit ist nur zulässig, wenn eine Kompensation innerhalb des bewil-

  ligten Budgetkredits unmöglich oder unverhältnismässig ist (§ 14 Gesetz über den 

  Finanzhaushalt der Gemeinden, FHGG). 
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 c.  Bei gebundenen Ausgaben (zwingende Leistungspflicht, Dringlichkeit aufgrund un-

  vorhersehbarer Ereignisse), kann von der Einholung eines Nachtragskredites ab-

  gesehen werden. In diesen Fällen hat der Gemeinderat eine Kreditüberschreitung 

  zu bewilligen. 

 d.  Für die Beurteilung ist der Gemeinderat auf Antrag des oder der Ressortverant-

  wortlichen Finanzen zuständig. Alle Ratsmitglieder sind dafür verantwortlich, dass 

  rechtzeitig Antrag gestellt wird. Die Bewilligung durch die Stimmberechtigten ist vor 

  Auftragserteilung einzuholen. 

3 Kreditüberschreitungen 

 a.  Die bewilligte Kreditüberschreitung bezeichnet eine unter gewissen Bedingungen 

  erlaubte Überschreitung des Budgetkredits durch den Gemeinderat. 

 b.  Sie können in Fällen gemäss § 15 Abs. 1 FHGG auf Antrag des oder der zuständi-

  gen Ressortverantwortlichen durch den Gemeinderat bewilligt werden. 

   Die Ausgabe darf erst nach Bewilligung der Kreditüberschreitung ausgelöst wer-

  den. 

   Bewilligte Kreditüberschreitungen sind nur zulässig, wenn eine Kompensation in-

  nerhalb des bewilligten Budgetkredits unverhältnismässig ist. Sie erhöhen den 

  Budgetkredit nicht. 

   Bewilligte Kreditüberschreitungen sind der Gemeindeversammlung mit dem Jah-

  resbericht zur Genehmigung zu unterbreiten. 

4 Kreditübertragungen 

 Kann ein im Budget ausgewiesenes Vorhaben innerhalb der Rechnungsperiode nicht 

abgeschlossen werden, so können die im Budgetkredit dafür eingestellten und noch 

nicht beanspruchten Mittel auf die neue Rechnung übertragen werden. Für die Bewilli-

gung der Kreditübertragung ist der Gemeinderat auf Antrag des oder der Ressortverant-

wortlichen zuständig. 

 

Art.  4 Kreditüberschreitungen - Kompetenzen 

1 Pro Aufgabenbereich bestehen folgende Ebenen: Globalbudget, Leistungsgruppen, Kos-

tenstellen/-träger; Sachkonti innerhalb Kostenstelle/-träger 

2 Kompensation innerhalb der Leistungsgruppe 

 Kreditüberschreitungen bei den Sachkonti (vor den Umlagen) können durch die Ressort-

verantwortlichen vorgenommen werden, wenn innerhalb der Leistungsgruppen entspre-

chend kompensiert werden kann. 

3 Kompensation unter den Leistungsgruppen 

 Kreditüberschreitungen bei den Sachkonti (vor den Umlagen) sind vom Gemeinderat zu 

bewilligen, wenn unter den Leistungsgruppen innerhalb des Aufgabenbereichs kompen-

siert werden soll. 

4 Kompensation bei den Spezialfinanzierungen 

 Bei den Spezialfinanzierungen ist eine Kompensation mit einer anderen Leistungsgrup-

pe nicht zulässig. 
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5 Kreditüberschreitungen auf Ebene Globalbudget (der von den Stimmberechtigten bewil-

ligte Globalkredit) sind nicht zulässig. Reicht der Globalbudgetkredit nicht aus, ist durch 

die Gemeindeversammlung ein Nachtragskredit zu erteilen. 

6 Nicht als Ausgabe gelten Anlagen gemäss § 19 Abs. 2 der Verordnung zum Gesetz über 

den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGV). 

 Anlagen sind Finanzvorfälle, denen ein frei realisierbarer Wert gegenüber steht und die 

bloss zu einer Umschichtung innerhalb des Finanzvermögens führen. Für Umschichtun-

gen, welche die Sachgruppen "Finanzanlagen" und "Sachanlagen Finanzvermögen" be-

treffen, ist der Gemeinderat zuständig. 

 

Art.  5 Ausgabenrechtliche Finanzgeschäfte - Kompetenzen 

1 Um Ausgaben zu tätigen, bedarf es einer Rechtsgrundlage, eines Budgetkredits und ei-

ner Ausgabenbewilligung. 

2 Über die Zuständigkeit im Zusammenhang mit dem Tätigen von Ausgaben (Budget- und 

Sonderkredit) gilt folgende Regelung: 

3  Gebundene Ausgaben richten sich nach § 37 FHGG und § 22 FHGV. 

  

Form def. 
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Art.  6 Einheit der Materie 

1 Bei in sich abgeschlossenen Ausgaben (= Einheit der Materie), die in Teilbeträgen auf 

demselben oder verschiedenen Konten budgetiert werden (Stückelung) oder auf meh-

rere Jahre verteilt sind (Etappierung), ist für die Kompetenzzuweisung die Gesamtsum-

me massgebend. 

 Die Verantwortlichen sind im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplanes und des Bud-

gets verpflichtet, gestückelte oder etappierte Ausgaben speziell als solche zu bezeich-

nen. 

2 Bei Miet- oder Leasingverträgen wird für die Kompetenzberechnung der monatliche 

Miet- respektive Leasingbetrag mit der Vertragsdauer multipliziert. Wo keine Vertrags-

dauer vereinbart wurde, wird der Berechnung eine solche von vier Jahren zu Grunde ge-

legt. 

3 Im Rahmen des Budgetprozesses kann der Gemeinderat bei spezifischen Budgetposten 

festlegen, dass diese im Jahresverlauf erst dann ausgelöst werden dürfen, wenn ein ent-

sprechender separater Ratsbeschluss vorliegt. 

 

Art.  7 Visumsweg 

1 Das Erstvisum wird von der bestellenden Person erteilt. Sie bestätigt den Empfang der 

Lieferung oder Dienstleistung, die materielle und rechnerische Richtigkeit sowie die Voll-

ständigkeit der Rechnung (Akonto, Rabatte, Skontoabzug, Mehrwertsteuer usw.). 

2 Ein erforderliches Zweitvisum ergibt sich aus dem Kompetenzraster. 

3 Die für die Buchhaltung verantwortliche Person prüft im Rahmen der Zahlungserfassung 

die Kontierung, die Einhaltung der Finanzkompetenzen sowie des Budgets auf Ebene 

Globalbudget. 

4 Ist die Kontierung und/oder die Finanzkompetenz nicht korrekt oder das Globalbudget 

nicht eingehalten, weist sie die Rechnung zurück. 

5 Jeder Beleg muss mindestens zwei Visa tragen, ausser in Bagatellfällen gemäss Kom-

petenzraster. 

 

Art.  8 Zahlungskompetenz 

1 Die Zahlungsfreigabe erfolgt durch die für die Buchhaltung verantwortliche Person. Die 

Autorisierung der Mitarbeitenden zwecks Freigabe von Zahlungen erfolgt auf Antrag des 

oder der Ressortverantwortlichen Finanzen durch den Gemeinderat. 

2 Mitarbeitende, welche einen Bargeldbezug ab Bank- oder Postkonti der Gemeinde täti-

gen, sind einzelfallweise durch eine weisungsbefugte Person beziehungsweise deren 

Stellvertretung zu bevollmächtigen. Eine Generalvollmacht ist nicht zulässig. 

3 Die Verbuchung von Barbezügen erfolgt immer durch eine andere Person (= Vieraugen-

prinzip). 
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Art.  9 Aufnahme und Verlängerung von Darlehen 

1 Für die Aufnahme respektive Verlängerung von Darlehen, Abschluss von Kapitalanlagen 

und Beteiligungen ist der Gemeinderat zuständig. 

2 Für die Aufnahme von Darlehen sind mindestens drei Offerten einzuholen. Die Konkur-

renzsituation unter den Anbietenden zur Erzielung eines vorteilhaften Preis-Nutzen-Ver-

hältnisses ist auszuschöpfen. 

3 Der Abschluss und die Unterzeichnung der Kreditverträge oder Dokumente erfolgt durch 

den Gemeinderat. 

4 Für Organisationen, die im öffentlichen Interesse tätig sind, kann der Gemeinderat ein-

zelfallweise Bürgschaften leisten. Voraussetzung dazu ist jeweils ein spezifischer Ge-

meinderatsbeschluss. 

 

Art.  10 Stundung, Erlass und Stornierung von Forderungen 

1 Betreffend Genehmigung von Abzahlungsvereinbarungen, Steuererlassen und Erlass 

von übrigen Forderungen (z. B. Zinsen), Stornierungen gelten die folgenden Finanzkom-

petenzen: 

 a.  Stundungen (ab Fr. 1‘000) 

   zuständige Fachperson bis CHF 14'999 

   Gemeinderat ab CHF 15'000 

 b.  Erlass und Stornierung (ab Fr. 1‘000) 

   zuständige Schlüsselpersonen bis CHF 999 

   Gemeinderat ab CHF 1'000 

 Es gilt in jedem Fall das Vieraugenprinzip basierend auf der allgemeinen Unterschriften-

regelung. 

2 Handänderungs-, Grundstückgewinn- und Erbschaftssteuern werden nicht erlassen. Die 

sachzuständigen Personen haben dafür besorgt zu sein, dass das Rechtsmittelverfah-

ren zeitnah eingeleitet und - wo gesetzlich vorgesehen - die gesetzlichen Pfandrechte 

korrekt geltend gemacht werden. 

 

Art.  11 Sanktionen 

Werden Finanzkompetenzen überschritten, können diese durch den Gemeinderat im Einzel-

fall eingeschränkt oder entzogen werden. 
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Anhang III zur Organisationsverordnung 

Funktionendiagramm 
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Anhang IV zur Organisationsverordnung 

Ressort- und Aufgabenzuteilung innerhalb des Gemeinderates 
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Anhang V zur Organisationsverordnung 

Behördenorganisation 

  



Seite | 53  

 

Anhang VI zur Organisationsverordnung 

Kommunikationskonzept 
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Anhang VII zur Organisationsverordnung 

Konzept zur Berufsbildung und Laufbahnförderung 
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